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Liebe Leser, ich will Ihnen heute eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. 
Es war 1945. Als 7jähriger Junge gehörte ich zur Klasse 2a der 46. Grundschule in 
Leipzig-West. Obwohl das „1000jährige“ Reich zu dieser Zeit kurz vor dem Untergang 
stand – ich hatte das öfter von meinem Vater gehört, der viele Dinge vorauszusehen 
vermochte – hatten wir noch stramme Lehrer mit der befohlenen Gesinnung für den 
Schuldienst. Es war im Februar oder vielleicht im März. Unser Klassenlehrer, der bei 
uns Erdkunde und Deutsch unterrichtete, kam in die Klasse. Die Schüler standen auf 
und traten neben die Schulbänke. Das war damals so, heutige Schüler können sich 
das gewiß nicht mehr vorstellen. Dann streckte er den rechten Arm nach vorn und rief: 
„Heil Hitler!“ Und brav murmelte die Klasse: „Heil Hitler“. Ich hatte nicht mitgemurmelt, 
der Lehrer hatte es bemerkt. Auf der Stelle wurde ich gemaßregelt. Auf seine Frage, 
warum ich den Gruß nicht erwiderte, hatte ich lakonisch geantwortet: „Bei meinem Va-
ter habe ich gelernt, daß man ‚Guten Morgen‘ sagt, wenn man jemanden grüßt.“ Die 
gesetzlichen Regeln der Strafmündigkeit gehörten noch nicht zu meinem kindlichen 
Wissen, aber instinktiv ahnte ich, daß mir nicht allzuviel passieren könnte. Gut, es gab 
noch den Rohrstock, mit dem ein Lehrer unartigen Kindern auf die Finger schlug, heute 
undenkbar, damals üblich. 1949 wurde das in der DDR abgeschafft, 1973 (also 24 
Jahre später)  auch in der Bundesrepublik. Aber meistens waren die Schläge symbo-
lisch und hatten kaum gesundheitliche Folgen. Für meinen Vater aber hatte meine 
unbedachte Äußerung ganz andere Folgen. Er wurde vernommen. Es kamen zwei 
Leute zu ihm, deren Benehmen mir so unangenehm war wie mein Klassenlehrer. Was 
genau sie ihm vorwarfen, weiß ich nicht, ich durfte nicht dabei sein. Ich erwartete da-
nach von meinem Vater eine Standpauke – die kam aber nicht. Er sagte nur, daß es 
besser gewesen wäre, ich hätte gar nicht geantwortet. Stur stellen sei weniger gefähr-
lich. So wollte ich es dann auch beherzigen. Der Lehrer aber gab mir keine Gelegenheit 
mehr. Aus mir unbekanntem Grund schien er es hinzunehmen, daß ich nicht „Heil Hit-
ler“ sagte. Hatte mein Vater vielleicht doch mehr erreicht, als ich wußte? Er war ja 
immer geradeheraus, wenn er etwas sagte. Zum Beispiel kam einmal, es war etwas 
später, ein Pfarrer zu uns und fragte ihn, warum ich nicht zum Religionsunterricht 
käme. Er meinte nur: „Was fragen Sie da mich, soll ich dahinkommen?“ Und ich hatte 
keine Lust darauf, ich konnte schon damals mit Religion nichts anfangen. Auch das 
hatte mein Vater bewirkt. Und Pflichtfach war es ja nicht. 
 

Warum, liebe Leser, habe ich Ihnen das erzählt? Es hat eine Vorgeschichte. Am 
20.11.2023 wurde ich bei der Kriminalpolizei in Frankfurt (Oder) vorgeladen, um als 
Beschuldigter wegen der Verwendung von Zeichen verfassungswidriger und terroristi-
scher Organisationen gemäß § 86a StGB verhört zu werden. Warum? In meinem Fa-
cebook-Eintrag vom 21.10.2023 hatte ich im Zuge eines kritischen Beitrags – er ist 
noch vorhanden – ein Gedicht von Kurt Tucholsky aus dem Jahre 1930 zitiert, der 
darin das deutsche Volk aufrief aufzuwachen, um die Gefahren des aufkommenden 
Nazismus in Deutschland zu erkennen. Das Gedicht heißt „Deutschland erwache“. 
Nun ist aber auch die isolierte Nennung dieser Wortfolge ein Straftatbestand nach 
§ 86a StGB, weil für sie ausschließlich die Deutung im Sturmlied der SA vom SA-Mann 
Dietrich Eckard als Bezugspunkt verwendet werden darf. Die Nazis haben also die 
Wortfolge für sich okkupiert – und das mit der Anerkennung durch unseren Staat. Was 
soll man nun machen? Soll man auf die auch heute wieder brandaktuelle antifaschisti-
sche deutsche Literatur verzichten? Darf man sie nicht zitieren, weil die Verwendung 



einer Wortfolge daraus strafbar ist? Der Sinn eines solchen gedankenlosen Formalis-
mus, mit dem die Wirkung der Werke antifaschistischer Kämpfer mit blindem Aktionis-
mus vertan wird, erschließt sich mir nicht. Ich bin der Meinung, man muß den Unfug 
sichtbar machen. Es ist unsere Sprache, meine Sprache, und ich will sie nicht den 
Nazis überlassen. Da bemüht man nun einen gestandenen Kriminalhauptkommissar, 
ein Verhör durchzuführen, ein mehrseitiges Vernehmungsprotokoll anzufertigen, mit 
dem am Ende nur nachgewiesen werden kann, daß ich eben kein Nazi bin und mich 
mit meinen Texten aktiv gegen den aufkommenden Neonazismus einsetze.  
 

Die Feststellung der „verwerflichen“ (heißt: strafbaren) Wortsequenz erfolgte elektro-
nisch mit Hilfe von Programmroutinen, die das Internet durchsuchen und solche For-
mulierungen herausfiltern. Die Ergebnisse führen dann ohne Beachtung des Kontex-
tes, herausgelöst aus dem Zusammenhang, zu widersinnigen Anzeigen und zu Ermitt-
lungsverfahren. Sollten diese Programmroutinen dann möglicherweise auch noch 
„Künstliche Intelligenz“ genannt werden, kommen mir arge Zweifel. Denn intelligent ist 
das nicht.  
 

Nun habe ich in der obigen kleinen Geschichte wieder an drei Stellen eine nach § 86a 
StGB strafbare Wortfolge verwendet. Werde ich nun erneut angezeigt und eine Vorla-
dung erhalten? Vielleicht noch mit dem Attribut eines Wiederholungsfalles? Man darf 
in gespannter Erwartung sein. Ich werde Sie an dieser Stelle auf dem laufenden halten. 
 
Ergänzung vom 03.04.2024: 
 

Heute habe ich von der Staatsanwaltschaft Cottbus ein Schreiben mit Datum 
26.03.2024 erhalten. Darin wird auf ein Schreiben vom 22.02.2024 verwiesen, in wel-
chem mir mitgeteilt wird, daß das gegen mich eingeleitete Ermittlungsverfahren zum 
Tatvorwurf der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ge-
mäß § 170 Abs. 2 der Strafprozeßordnung eingestellt wurde. Da kann ich mich ja nun 
beruhigt zurücklehnen, die obige „Kleine Geschichte“ hat also nun keine Folgen mehr 
gehabt. Soweit ist das auch logisch. Schließlich habe ich die Wortfolge „Heil Hitler“ 
nicht als Grußerweisung, sondern als Zitat verwendet.  
 

Unklar bleibt nur, was sich an dieser Mitteilung so schwierig gestaltet, daß es  
a) ein Vierteljahr dauert, sie anzufertigen,  
und was danach noch so schwer lösbar ist, so daß  
b) noch ein weiterer Monat vergehen muß, bis mir diese Mitteilung zugestellt wird.  
Die Post tut dann noch ihr übriges, so daß mich das Schreiben am 03.04.2024, eine 
weitere Woche nach ihrer Anfertigung, erreicht hat.  
 

Ich bin nicht religiös gläubig, aber mit dem bekannten Satz über „Gottes Mühlen“, die 
ach so „langsam mahlen“, scheint die Kirche recht zu haben. Allerdings könnte  es in 
diesem Fall ein gottesfürchtiger Mensch als Diskriminierung empfinden, Gott für die 
langschemelige Arbeit der Justiz verantwortlich machen zu wollen. 
 


